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Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Veranlassung 

Die Gemeinden Stuhr und Weyhe sind heute durch Buslinien erschlossen. Ein starkes 
Bevölkerungswachstum und eine hohe Quote von Pkw-Nutzern bei gleichzeitig relativ 
geringem ÖPNV-Anteil am täglichen Verkehrsaufkommen bestätigen den Bedarf für 
eine verbesserte Anbindung des öffentlichen Personen-Nahverkehrs. Diese soll durch 
die Verlängerung der heute in Bremen-Huchting am Roland-Center endenden Linie 8 
erfolgen.  

Die Trasse der Linie 8 soll von Bremen-Huchting über Stuhr-Brinkum bis Weyhe-
Leeste verlängert werden. Der Streckenabschnitt zwischen der bisherigen Endhalte-
stelle am Roland-Center und der Bremer Landesgrenze wird im Zusammenhang mit 
der Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 in einem Planfeststellungsverfahren nach 
dem Personenbeförderungsgesetz im Land Bremen abgehandelt.  

Für den Streckenabschnitt von der Bremer Landesgrenze bis zur Endhaltestelle in der 
Gemeinde Weyhe wird ein Planfeststellungsverfahren nach dem Allgemeinen Eisen-
bahngesetz (AEG) durchgeführt. Das AEG findet im vorliegenden Fall Anwendung, da 
der Straßenbahnverkehr der Linie 8 im Land Niedersachsen auf den Güterverkehrs-
schienen der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH (BTE) erfolgt und somit als 
„Eisenbahnverkehr“ bezeichnet wird.  

Das Untersuchungsgebiet 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes orientierte sich an den direkten baulichen 
Eingriffen. Das Untersuchungsgebiet der Biotoptypenkartierung umfasst daher einen 
20 m breiten Streifen entlang des Bahnkörpers sowie die Flächen an den Bahnhöfen 
und Haltepunkten, die sich innerhalb der Planfeststellungsgrenze befinden. 

Die durch das Vorhaben betroffenen Gemeinden Stuhr und Weyhe liegen in der natur-
räumlichen Region „Weser-Aller-Flachland“ und dort in der naturräumlichen Hauptein-
heit „Thedinghäuser Vorgeest“. Die naturräumliche Einheit „Syker Vorgeest“, zu der 
das Untersuchungsgebiet zählt, wird von zahlreichen Fließgewässern durchzogen. Die 
nicht überbauten Bereiche weisen teils lehmige, teils basen- und nährstoffreiche Böden 
auf, die sich überwiegend aus Sedimenten der Weser und Unter-Aller gebildet haben.  

Die Bahntrasse der geplanten Linie 8 verläuft weitgehend durch bebaute Bereiche. In 
der Gemeinde Stuhr grenzen Wohn- und Gewerbegebiete sowie Kleingärten und eine 
Grünanlage an die Trasse an. In der Gemeinde Weyhe verläuft sie durch ländlich ge-
prägte Bereiche. Hier überwiegen größere landwirtschaftlich genutzte Flächen im Um-
feld des Vorhabens, Wohn- und Gewerbegebiete nehmen einen geringen Streckenab-
schnitt ein.  

Beschreibung der Maßnahme 

Es ist geplant, die Linie 8 auf einer Länge von 9,2 km im Streckenabschnitt zwischen 
der Varreler Landstraße (Gemeinde Stuhr) und der Hagener Straße (Gemeinde Wey-
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he) auf der vorhandenen Güterverkehrstrasse der BTE zu verlängern. Die bestehende 
Gleisanlage wird hierfür in Teilbereichen erneuert sowie mit einer Fahrleitung ausge-
stattet. Die Fahrleitungsmasten (Höhe ca. 9 m) stehen in einem Abstand von ca. 60 m 
zueinander in einem Abstand von 2-4 m zur Gleisachse. 

Es werden insgesamt zwölf Haltepunkte eingerichtet, von denen acht in der Gemeinde 
Stuhr und vier in der Gemeinde Weyhe liegen. Dabei werden drei bestehende Bahnhö-
fe entsprechend umgebaut, ein Bahnhof wird neu errichtet, zwei Bahnhöfe werden zu 
Haltepunkten zurückgebaut und sechs weitere Haltepunkte neu angelegt. Es werden 
Bahnsteige in beide Fahrtrichtungen gebaut und mit beleuchteten Wetterschutzhäu-
sern ausgestattet.  

Es erfolgt in Teilbereichen die Neuanlage von Fahrrad-Abstellflächen (B+R-Anlagen) 
sowie von Fußwegen zur Erschließung der Bahnsteige. Die Zuwegung und die Bahn-
steige werden beleuchtet (Höhe der Lichtmasten: ca. 6 m).  

Als einziges größeres Bauwerk ist die Überführung der Gleistrasse über die Bundes-
straße 6 und zwei angrenzende Gemeindestraßen vorgesehen. Weitere, kleinere Bau-
werke werden für die Unterbringung von zwei Unterwerken sowie für ein Personal-WC 
errichtet.  

Die Verkehrszeiten der Straßenbahn liegen montags bis samstags zwischen 4:30 und 
23:00 Uhr, sonntags zwischen 6:30 und 23:00 Uhr, das heißt, dass in den Nachtstun-
den zwischen 23:00 und 4:30 Uhr keine Straßenbahnen verkehren. Die Taktung liegt 
tagsüber bei 20 Minuten, außerhalb der Hauptverkehrszeiten bei 30 Minuten (Mo-Fr 
4:30-6:00 Uhr sowie So 6:30-10:00 Uhr). Tagsüber (6:00-22:00 Uhr) werden je Rich-
tung 43-48,5 Fahrten und nachts (22:00-6:00 Uhr) 3-8 Fahrten je Richtung durchge-
führt.  

Die Straßenbahn wird im Mittel ca. 50 km/h schnell fahren und auf freier Strecke ma-
ximale Geschwindigkeiten von ca. 70 km/h erreichen.  

Die Flächen der geplanten Straßenbahntrasse werden bereits für den Güter- und Mu-
seumsbahnverkehr der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn genutzt. Mit Ausnahme der 
geplanten Wendeschleife im Weyher Ortsteil Leeste sowie einem Ausweichgleis am 
Haltepunkt Stuhrbaum werden für den Gleisbau keine zusätzlichen Flächen benötigt. 
Die geplante Wendeschleife ist auf landwirtschaftlich genutztem Grünland geplant, die 
Verlegung eines Ausweichgleises erfolgt auf Ruderalfluren im Randbereich bestehen-
der Verkehrsanlagen. Für den Bau der Bahnsteige erfolgt eine Flächeninanspruch-
nahme im Randbereich der bestehenden BTE-Trasse. Das Brückenbauwerk ist auf 
Flächen vorgesehen, die überwiegend landwirtschaftlich als Acker genutzt werden. 

Auswirkungen auf den Menschen 

Lärmemissionen 

Für die geplante Maßnahme wurde durch das Büro ted GmbH, Bremerhaven, eine 
schalltechnische Untersuchung (März 2009) durchgeführt. Die Beurteilung der Ge-
räuschimmissionen im Rahmen des Planergänzungsverfahrens für die Ertüchtigung 
der Betriebsanlagen der BTE erfolgte nach der Verkehrslärmschutzverordnung 
16. BImSchV. Die betrachtete Ertüchtigung der Betriebsanlagen ist mit der angestreb-
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ten Elektrifizierung, dem Bau der Brücke über die Bundesstraße B6 sowie dem Bau der 
Wendeschleife in Abstimmung mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr im Sinne der 16. BImSchV als Neubau eines Schienenweges für Ei-
senbahnen und Straßenbahnen zu werten. 

Es wurde ermittelt, ob und ggf. für welche Gebäude in der Nachbarschaft des betrach-
teten Streckenabschnittes ein Anspruch auf Lärmschutz nach den gesetzlichen Be-
stimmungen der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) besteht.  

Die Berechnungen haben ergeben, dass in der Tageszeit durch den betrachteten Stre-
ckenabschnitt mit der geplanten Betriebsweise an den angrenzenden Gebäuden die 
jeweils geltenden Immissionsgrenzwerte, mit Ausnahme von 2 Wohngebäuden in der 
Gemeinde Stuhr, eingehalten werden. Bei den übrigen Gebäuden im Untersuchungs-
gebiet der Gemeinden Stuhr und Weyhe liegt der Beurteilungspegel unter dem gesetz-
lich maßgeblichen Immissionsgrenzwert, so dass dort nach den gesetzlichen Bestim-
mungen der Verkehrslärmschutzverordnung kein Rechtsanspruch ausgelöst wird. Auch 
auf den Freiflächen der Grundstücke wird der Immissionsgrenzwert am Tage eingehal-
ten, so dass kein Entschädigungsanspruch wegen Beeinträchtigung des Außenwohn-
bereiches besteht. 

In der Nachtzeit wurden in angrenzenden Wohngebieten mit der immissions-
schutzrechtlichen Einstufung eines reinen oder allgemeinen Wohngebietes teilweise 
Grenzwertüberschreitungen ermittelt. Grenzwertüberschreitungen wurden für 
42 Gebäude in der Gemeinde Stuhr und für 4 Gebäude in der Gemeinde Weyhe ermit-
telt.  

Die Grenzwertüberschreitungen, die dem Grunde nach einen Anspruch auf Schall-
schutzmaßnahmen auslösen, beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäudeseiten, 
die dem betrachteten Schienenverkehrsweg zugewandt sind. 

Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte in Bereichen, die immissions-
schutzrechtlich als Kern-, Dorf- und Mischgebiete sowie als Gewerbegebiete zu be-
trachten sind, können sowohl für die Tages- als auch für die Nachtzeit ausgeschlossen 
werden. 

 

Erschütterungen 

Für die geplante Maßnahme wurde durch das Büro ted GmbH, Bremerhaven, eine 
Einschätzung der zu erwartenden Erschütterungen im Einwirkungsbereich der betrach-
teten Streckenabschnitte (März 2009) erarbeitet. 

Aufgrund der zum Teil sehr geringen Abstände von der Schienenmitte zur vorhande-
nen Bebauung wird ein durch Erschütterungen hervorgerufenes Empfinden nicht aus-
zuschließen sein. 

 

Erholung 

Auswirkungen auf die Erholungsnutzung sind nicht zu erwarten, da in die an der Tras-
se liegenden Naherholungsgebiete Grünanlage Moordeich und Grünanlage Mühlen-
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kamp nicht eingegriffen wird. Auch die bestehenden Wege-/Radwegeverbindungen 
bleiben erhalten.  

 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Die geplante Maßnahme findet mit Ausnahme der geplanten Wendestelle in überwie-
gend bereits überbauten Flächen statt. Archäologische Fundstellen sind im Bereich der 
Wendestelle nicht bekannt. 

Die zwei ausgewiesenen Baudenkmale (Lokschuppen und Wasserturm auf dem 
Grundstück Leester Str. 88), die sich im Nahbereich der BTE-Trasse befinden, sind 
durch die Baumaßnahmen nicht betroffen.  

Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind nach dem derzeitigen Kenntnis-
stand nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild 

Die Auswirkungen der geplanten Verlängerung der Linie 8 auf Natur und Landschaft 
sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan beschrieben und die erheblichen Beein-
trächtigungen in den Gemeinden Stuhr und Weyhe nach § 7 NNatG getrennt ermittelt 
worden (Anlage 17).  

Die Einschätzung der Beeinträchtigungsintensität der Schutzgüter Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser und Landschaftsbild und die Einstufung der Erheblichkeit von Beein-
trächtigungen orientiert sich für die Gemeinden Stuhr und Weyhe an dem Bewertungs-
verfahren des NLÖ (2002): „Leitlinie Naturschutz und Landschaftspflege in Verfahren 
nach dem Flurbereinigungsgesetz“. 

Danach liegen erhebliche Beeinträchtigungen vor, wenn 

• beim Schutzgut Tiere und Pflanzen Biotoptypen der Wertstufe 3-5 
• beim Schutzgut Boden „Böden mit besonderen Werten“ oder „Böden mit gefährde-

ter Funktionsfähigkeit“ sowie „Böden mit beeinträchtigter Funktionsfähigkeit“  
• beim Schutzgut Wasser „Bereiche mit besonderer Funktionsfähigkeit/hoher Was-

ser- und Stoffretention“ und „Bereiche mit beeinträchtigter Funktionsfähigkeit/ be-
einträchtigter Wasser- und Stoffretention“ 

• beim Schutzgut Landschaftsbild Gebiete von besonderer Bedeutung  
beeinträchtigt werden. Die Versiegelung von Böden ist generell als erhebliche Beein-
trächtigung für das Schutzgut Boden zu bewerten.  

Erhebliche Biotopverluste ergeben sich durch die Versiegelung und Überbauung von 
Ruderalfluren und Gehölzbeständen sowie den Verlust von Einzelbäumen. Als Land-
schaftsbildbeeinträchtigung sind der Verlust von Gehölzstrukturen, die Anlage der 
Fahrleitungen bzw. Fahrleitungsmaste und die Anlage eines Brückenbauwerks über 
die B6 nennen. 
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Auswirkungen auf besonders und streng geschützte Arten nach 
§ 10 Abs. 2 Nr. 10 und Nr. 11 BNatSchG 

Besonders geschützte Arten nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG 

Bei den im Untersuchungsgebiet erfassten besonders geschützten Arten handelt es 
sich im Wesentlichen um weit verbreitete und nicht gefährdete Arten. Da der Eingriff in 
den Gehölzbestand durch das Vorhaben vergleichsweise gering ausfällt, ist die ökolo-
gische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im näheren Umfeld für diese Ar-
ten weiterhin erfüllt, da ausreichend vergleichbare Biotoptypen im räumlichen Zusam-
menhang zur Verfügung stehen. Die Brutplatzverluste für Höhlenbrüter werden ergän-
zend durch das Anbringen von Nistkästen kompensiert.   

Durch die Wiederaufnahme des Schienenverkehrs wird ein Niststandort der bestands-
gefährdeten Feldlerche voraussichtlich verloren gehen. Durch die Anlage von „Ler-
chenfenstern“ in den angrenzenden Ackerflächen kann aber eine kurzfristige Kompen-
sation geschaffen werden. Mit der Kompensationsmaßnahme kann die ökologische 
Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die Art weiterhin erfüllt werden.  

Verbotstatbestände nach § 42 (1) BNatSchG liegen nach gutachterlicher Einschätzung 
nicht vor. 

Streng geschützte Arten nach § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG 

Als streng geschützte Arten wurden folgende Arten erfasst: Sperber, Mäusebussard, 
Turmfalke, Teichhuhn, Waldohreule und Kiebitz. Bis auf den Kiebitz nutzen die ge-
nannten Vogelarten das Untersuchungsgebiet überwiegend nur als Nahrungsraum, 
ihre Brutplätze sind durch den Eingriff nicht betroffen. Des Weiteren ist die Störungs-
empfindlichkeit aller Arten insbesondere durch Gewöhnungseffekte im Siedlungsbe-
reich gegenüber dem Bauvorhaben als gering eingestuft. Die Waldohreule nutzt ein-
zelne Bäume des Untersuchungsgebietes möglicherweise auch als Ansitzwar-
te/Ruheplatz. Da der Eingriff in den Gehölzbestand aber vergleichsweise gering aus-
fällt, ausreichend Ausweichmöglichkeiten in der Umgebung bestehen bleiben und die 
ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten somit erhalten 
bleibt, ergibt sich kein Verbotstatbestand nach § 42 Abs. 1 BNatSchG. 

Der Kiebitz hat sein Brutrevier außerhalb des Untersuchungsgebietes. Es ist unwahr-
scheinlich, dass er die Gehölz- und Ruderalstrukturen des Untersuchungsgebiets als 
Teillebensraum nutzt. Die Art ist somit durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung und zur Kompensation erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen 

Als wesentliche Vermeidungsmaßnahme ist der Ausbau einer bereits bestehenden 
Eisenbahnstrecke zu nennen. Mit dieser Maßnahme wird ein Eingriff in bisher unver-
siegelte naturnahe Bereiche vermieden. 

Bereits im Planungsprozess wurde die weitestgehende Beschränkung der Flächen-
inanspruchnahme während der Bauzeit auf die bereits versiegelten Flächen berück-
sichtigt; Materiallager oder Baustelleneinrichtungsflächen werden nur in geringem Um-
fang auf bisher unversiegelten Flächen errichtet.  
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Die Standorte der Fahrleitungsmasten sowie der Verlauf der Fahrleitungen wurden im 
Planungsprozess hinsichtlich einer größtmöglichen Schonung des Gehölzbestandes 
angepasst.  

Weitere Vermeidungsmaßnahmen sind in Kap. 5 des Landschaftspflegerischen Be-
gleitplanes (Anlage 17) aufgeführt. 

Maßnahmen zur Kompensation erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen 

Eine Entwicklung von Ruderalfluren kann im Nahbereich der BTE-Trasse umgesetzt 
werden und ist als Ausgleichmaßnahme im Sinne der Eingriffsregelung zu verstehen. 

Die Maßnahmen „Anbringen von Nistkästen für Höhlenbrüter“ und die „Anlage von Ler-
chenfenstern“ beziehen sich auf die durch das Vorhaben verursachten erheblichen 
Beeinträchtigungen für besonders und streng geschützte Tierarten. Im Sinne des 
§ 42 BNatSchG sollen diese Maßnahmen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
durchgeführt werden, um die Funktionsfähigkeit der Lebensräume der betroffenen Ar-
ten dauerhaft zu gewährleisten.  

Die Anlage von Laichgewässern sowie die Verbesserung der Sommer- und Winterle-
bensräume für Amphibien dienen dem Ausgleich möglicher Individuenverluste durch 
Kollision.  

Zum Zeitpunkt der Bearbeitung standen in den Gemeinden Stuhr und Weyhe keine 
Flächen zur Verfügung, auf denen weitere geeignete Kompensationsmaßnahmen 
durchgeführt werden können.  

Sollten sich im Laufe des Verfahrens keine geeigneten Flächen für Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen finden lassen, kann in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Diepholz eine Ersatzgeldzahlung im Sinne des § 12b NNatG 
auf das Ökokonto des Landkreises erfolgen.  

 

 

 

 

Bremen, den 30.03.2009 
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Dr. Annette Kölling 


